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	Prüfpunkt
	Antwort

	
	Ja
	Nein

	1.
	Wir sehen Rückkehrgespräche nicht als lästige Pflicht, sondern als zentrales Element unserer betrieblichen Gesundheitsförderung. 
	☐
	☐

	2.
	Es ist bei uns „normal“, dass Vorgesetzte und Rückkehrer sich begrüßen und gegenseitig informieren, das funktioniert auch ohne Betriebsvereinbarung. 
	☐
	☐

	3.
	Unsere Vorgesetzten haben von sich aus Interesse, mit einem Rückkehrer persönlich zu sprechen. 
	☐
	☐

	4.
	Wir gestalten schon die Ankündigung eines Rückkehrgesprächs, aber auch dessen Ablauf so, dass die Situation Fürsorge und Interesse widerspiegelt und keinesfalls als ein „Ich werde zum Chef zitiert, weil ich krank war“, empfunden wird.
	☐
	☐

	5.
	Es ist selbstverständlich, dass Personalvertretung, Betriebsrat und ggf. weitere Akteure wie der Behindertenbeauftragte auf Wunsch des Betroffenen einbezogen werden.
	☐
	☐

	6.
	Vorgesetzten und Führungskräften ist bewusst, dass die einer Krankschreibung zugrunde liegende ärztliche Diagnose den Betrieb nichts angeht. 
	☐
	☐

	7.
	Wir sind uns bewusst, dass die Frage nach einer gesundheitlichen Beeinträchtigung nur dann zulässig ist, wenn beurteilt werden muss, ob derjenige für eine bestimmte Aufgabe oder Arbeitssituation (etwa Alleinarbeit) geeignet ist.
	☐
	☐

	8.
	Selbst in Fällen, in denen eine Befindlichkeit sicherheitsrelevant sein kann, wird niemand bedrängt, seine Erkrankung mehr als notwendig zu konkretisieren. Uns ist bewusst, dass auch bei einem ansonsten offenen Verhältnis mit dem Chef und den Kollegen persönliche Schamgrenzen stets zu respektieren sind. 
	☐
	☐

	9.
	Vorgesetzte achten darauf, in Rückkehrgesprächen keine Fragen zu stellen, die in die Persönlichkeitsrechte des Beschäftigten eingreifen.
	☐
	☐

	10.
	Vorgesetzte dürfen die Schwierigkeiten aufgrund von Fehlzeiten, die Mehrarbeit für die Kollegen usw. ansprechen, aber ohne dass daraus ein Vorwurf wird. 
	☐
	☐

	11.
	Wir informieren jeden Rückkehrer darüber, was sich in der Zwischenzeit an seinem Arbeitsplatz, Arbeitsabläufen, Aufgaben, Arbeitsmitteln usw. verändert hat.
	☐
	☐

	12.
	Wir prüfen sorgfältig und in jedem Einzelfall, ob sich durch eine Ausfallzeit ein neuer Unterweisungsbedarf ergeben hat, weil den Rückkehrer z. B. eine neue Maschine oder ein neues Arbeitsverfahren erwartet.
	☐
	☐

	13.
	Es ist selbstverständlich, dass Vorgesetzte bei Erkrankungen sich stets auch fragen, ob betrieblich bedingte Ursachen verantwortlich oder mitverantwortlich sein könnten. 
	☐
	☐

	14.
	Wir fragen den zurückgekehrten Kollegen, was sich seiner Meinung nach an seinem Arbeitsplatz oder seinen Arbeitsbedingungen ändern könnte oder sollte.
	☐
	☐

	15.
	Wir versuchen, den Übergang zurück in den Beruf zu erleichtern und bieten ggf. einen Teileinstieg in Etappen an. 
	☐
	☐
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